
ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein, 
und weiterer Abgeordneter ~~~--------~---------~ 

an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
betreffend Eingliederungsbeihilfe "Come Back" des AMS (RH-Bericht Bund 
2014/7) 

Kurzfassung 

Die Eingliederungsbeihilfe "Come Back" des Arbeitsmarktservice war ein effektives 
Instrument zur Beschäftigungsintegration. Bei rund zwei von drei Eingliederungs­
beihilfen lag drei Monate nach Förderende ein Arbeitsverhältnis vor. Es gab 
allerdings erhebliche Mitnahmeeffekte. 

Das Arbeitsmarktservice Österreich schuf in wesentlichen Bereichen der Förderab­
wicklung keine Voraussetzungen für ein einheitliches Vorgehen. Die Arbeitgeber 
waren mit objektiv nicht nachvollziehbaren Unterschieden in den regionalen 

Förderkulturen konfrontiert. Weiters fehlten einheitliche Vorgaben für rasches 
Verwaltu ngshandeln. 

Bei der Eingliederungsbeihilfe gab das Arbeitsmarktservice dem Thema Korruptions­
prävention in der Vergangenheit eine geringe Bedeutung. 

Richtlinienwidrige Vorentscheidungen einzelner Förderfälle durch die 
Landesgeschäftsstellen führten im Arbeitsmarktservice Kärnten und im 
Arbeitsmarktservice Niederösterreich zu überdurchschnittlichen Förderhöhen. 

Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen des RH: 

(1) Für eine wirtschaftliche und transparente Abwicklung der Eingliederungsbeihilfe 
wären zahlreiche Vereinheitlichungen bzw. Konkretisierungen der Bundesrichtlinie 
notwendig. (TZ 2) 

(2) Die Förderstrategie wäre auf längere Förderdauern bei gleich bleibendem Einsatz 
der Fördermittel abzuändern, um nicht nur das Ziel der Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu verfolgen, sondern auch das Ziel der nachhaltigen 
Integration in den Arbeitsmarkt. (TZ 11) 

(3) Eine wiederholte Inanspruchnahme der Eingliederungsbeihilfe beim selben 
Arbeitgeber innerhalb von zwei Jahren sollte, in Anlehnung an die Regelung in der 
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RGS St. Pölten, im Sinne der Vermeidung von Mitnahmeeffekten und 
Wettbewerbsverzerrungen ausgeschlossen werden. (TZ 13) 

(4) Die Arbeitskräfteüberlasser wären im Sinne der Vermeidung von Missbrauch und 
Mitnahmeeffekten bei der Begehrenseinbringung zur Offenlegung des tatsächlichen 
Beschäftigerbetriebs zu verpflichten. (TZ 15) 

(5) Die Rückforderung von Überförderungen durch Überschreitung des maximal 
zulässigen Normalfördersatzes von 66,7 % wäre zu prüfen. Weiters sollte in der 
Förderzusage deutlich auf den maximalen Fördersatz sowie eine 
Rückforderungsmöglichkeit bei Überförderung hingewiesen werden. (TZ 18) 

(6) Im schriftlichen Förderbegehren sollten die mündlich vereinbarten 
Förderbedingungen (Fördersatz und Förderdauer) mit dem einschränkenden Hinweis 
aufgenommen werden, dass die Bewilligung der Eingliederungsbeihilfe unter 
Maßgabe der budgetären Mittel erfolgt. (TZ 22) 

(7) Auf die Verpflichtung einer Vorab-Vereinbarung mit den geförderten Personen 
wäre zu verzichten. Bei förderbaren Personen wäre die Möglichkeit zur Gewährung 
einer Eingliederungsbeihilfe in den jeweiligen Betreuungsplan aufzunehmen. (TZ 22) 

(8) Die Prüfung der Anmeldung zur Gebietskrankenkasse für die Bewilligung eines 
Förderfalles sollte verpflichtend vorgesehen werden. (TZ 23) 

(9) Die Frist für die Begehrenseinbringung wäre deutlich zu verkürzen, damit die 
Bewilligung zeitnah zum Beginn des geförderten Arbeitsverhältnisses erfolgt. (TZ 24) 

(10) Es sollte nur eine einmalige zeitnahe Nachfrist zur Einbringung der 
Förderunterlagen ermöglicht werden, damit die Verantwortung für die Einbringung 
von Unterlagen beim Arbeitgeber als Förderempfänger bleibt. (TZ 24) 

(11) Für die Förderfallabrechnung wäre in der Bundesrichtlinie anstatt der 
fehleranfälligen Arbeits- und Lohnbestätigung standardmäßig das wesentlich 
genauere Lohnkonto vorzusehen. (TZ 25) 

(12) Es wären den für die Förderfallabrechnung zuständigen RGS- Mitarbeitern 
entsprechende Schulungen anzubieten. Der Leitfaden des AMS Wien wäre als 
Good-practice-Beispiel der Bundesrichtlinie beizulegen. (TZ 25) 

(13) Im Zuge der Fachkontrolle wäre eine einheitliche zeitliche Zielvorgabe für ein 
rasches Verwaltungshandeln hinsichtlich der Bearbeitungsschritte bei der 
Eingliederungsbeihilfe vorzugeben. (TZ 28) 

(14) Die Möglichkeiten der IT sollten verstärkt genutzt und systematisch 
Ordnungsmäßigkeitsabfragen in die Fachkontrolle eingebaut werden. (TZ 28) 

(15) Die neuen Leitlinien zur Korruptionsprävention wären in flä- chendeckenden 
Schulungen aktiv zu kommunizieren und die AMS- Mitarbeiter regelmäßig für das 
Thema Korruptionsprävention zu sensibilisieren. (TZ 30) 
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(16) Eine Risiko- und Schwachstellenanalyse der Eingliederungsbeihilfe sollte 
durchgeführt werden, weil dies ein wichtiges Mittel zur Korruptionsprävention 
darstellt. (TZ 31) 

(17) Die personelle Trennung bei den zwei Entscheidungen ("FörderzusageU und 
"FörderfaliabrechnungU

) im Zuge der Abwicklung einer Eingliederungsbeihilfe wäre 
verpflichtend vorzusehen. Soweit es die personelle Situation zulässt, wäre die 
personelle Trennung auch bei den Genehmigungen im Zuge der Abwicklung der 
Eingliederungsbeihilfe vorzusehen. (TZ 32) 

(18) Es wäre systematisch eine Rotation im Kundenstock alle fünf bis sieben Jahre 
einzuführen. (TZ 33) 

(19) In größeren RGS wären Rotationselemente bei den Genehmigern der 
Eingliederungsbeihilfe einzuführen. (TZ 33) 

(20) Es wären Informationen über die Vertragspartner der Sondervereinbarung 
(Förderwerber) aktiv einzuholen, sodass sichergestellt wird, dass die Personalkosten 
nicht zusätzlich von anderen öffentlichen Stellen gefördert werden. (TZ 16) 

(21) Im Hinblick auf einheitliche Zielvorgaben für rasches Verwaltungshandeln wäre 
darauf zu achten, dass die eingehenden Dokumente mit einem Eingangsstempel 
versehen werden, um Kennzahlen für die Dauer der Bearbeitungsschritte ermitteln zu 
können. (TZ 28) 

(22) Eine einheitliche Förderlinie für das gesamte Bundesland wäre festzulegen und 
lediglich die grundsätzliche Entscheidung, ob die Eingliederungsbeihilfe gewährt wird 
oder nicht, weiterhin bei den RGS zu belassen. (TZ 10) 

(23) Für die Sachbearbeiter in den RGS sollten vermehrt Schulungen bezüglich der 
richtigen IT -Eintragungen der Fördersätze angeboten werden. (TZ 18) 

(24) Es wäre darauf hinzuwirken, den maximalen Fördersatz mit Prozentwerten und 
nicht mit Fixbeträgen festzulegen, um Überschreitungen des maximal zulässigen 
Fördersatzes von 66,7 % zu vermeiden. (TZ 18) 

(25) Von Interventionen in Form von faktisch zwingenden Vorentscheidungen der 
LGS bei der Eingliederungsbeihilfe wäre abzusehen. (TZ 21) 

(26) Für Personen mit besonderen Vermittlungseinschränkungen sollten anstelle der 
bisherigen Förderpraxis mehr Beschäftigungsmöglichkeiten in Sozialökonomischen 
Betrieben und Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten geschaffen werden, damit 
diese Zielgruppe die benötigte sozialarbeiterische Unterstützung erhält. (TZ 8) 

(27) Die Gewährung der Probephase wäre bei auf den Förderzeitraum befristeten 
Arbeitsverhältnissen einzustellen sofern keine Absicht des Arbeitgebers erkennbar 
war, das Dienstverhältnis über die Befristung hinaus fortzusetzen. (TZ 17) 
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(28) Im Falle der Fördervereinbarungen mit einem weiteren Förderer sollte nur die 
eigene Förderzusage eingehalten und nicht der Ausfall eines anderen Fördergebers 
ersetzt werden. (TZ 18) (29) Die im Widerspruch zur Bundesrichtlinie stehende 
Verwaltungspraxis der Anerkennung bestimmter Zulagen wäre einzustellen. (TZ 25) 

(30) Die wirtschaftlich nicht nachvollziehbaren Eingriffe der LGS in die 
Zahlungsvereinbarung zwischen der RGS und dem Arbeitgeber sollten eingestellt 
werden. (TZ 26) 

(31) Sondervereinbarungen wären auf den maximal zulässigen Fördersatz laut 
Bundesrichtlinie zu beschränken. (TZ 18) 

(32) Die Rückforderung zu Unrecht gewährter Förderungen im Bereich der 
Betreuung und Vermittlung von Künstlern wäre zu prüfen. (TZ 14) 

(33) Die Sondervereinbarung mit der Beratungs- und Betreuungseinrichtung wäre 
auf die im AMS Wien durchschnittliche Förderhöhe der Eingliederungsbeihilfe pro 
Förderfall abzusenken und die Mehrfachförderungen auf die unter TZ 13 
empfohlenen Einschränkungen anzupassen. (TZ 14) 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz folgende 

Anfrage 

1. Wie stehen Sie als Sozialminister mit Stand 1.Jänner 2016 zu den im RH­
Bericht vorgebrachten Kritikpunkten? 

2. Welche der vom Rechnungshof formulierten Empfehlungen wurden aus Sicht 
des Sozialministeriums bereits umgesetzt? 

3. Welche Empfehlungen werden bis Ende 2016 umgesetzt werden? 
4. Für die Umsetzung welcher Empfehlungen werden bundesgesetzliehe 

Adaptierungen notwendig sein? 
5. Für die Umsetzung welcher Empfehlungen werden 15a-Verträge mit den 

Ländern notwendig sein? 
6. Für die Umsetzung welcher Empfehlungen werden Beschlüsse der Organe 

des AMS notwendig sein? 
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